
ist, die Hinzuziehung Dritter, insbesondere sachkundi
ger Personen, so darf er den Unfallort verlassen; an
dernfalls macht er sich nach § 199 Abs. 1 StGB strafbar. 
Insoweit wird deutlich, daß für einen Unfallbeteiligten 
nach Veranlassung der entsprechenden Maßnahmen 
nicht eine Verpflichtung zur Selbstanzeige besteht, wie 
dies nach der früheren Regelung des § 139 а StGB (alt) 
der Fall war, dessen Grundanliegen in der Unterstüt
zung der Polizeiorgane bei der Ermittlung des Unfall
geschehens einschließlich des Grades der Beteiligung 
des Verursachers bestand.

*
Zivilrecht
§§ 2, 4, 6, 7 URG.
1. Das Urheberrecht an einem Schriftwerk entsteht 
durch die Tatsache einer schöpferischen Leistung für 
den, der es geschaffen hat.
Durch einen Vertrag, gemeinschaftlich ein Werk 
schaffen zu wollen, kann für den Vertragsbeteiligten, 
der tatsächlich keinen Beitrag geleistet hat, ein Ur
heberrecht nicht entstehen.
2. Ein Vertrag, gemeinschaftlich ein Werk i. S. des 
Urheberrechts schaffen zu wollen, hat nur obligato
rische Wirkung. Ein Verbot, das Werk zu veröffent
lichen, kann gegen den Vertragsbeteiligten, der das 
Werk eigenmächtig allein geschaffen hat, aus dem 
Vertrag jedenfalls dann nicht hergeleitet werden, 
wenn ein Teil des Werkes bereits veröffentlicht wor
den ist, ohne daß der andere • Vertragsbeteiligte vor
her gerichtliche Schritte dagegen unternommen hat. 
Wird einem Vertragsbeteiligten die vereinbarte Mit
arbeit dadurch unmöglich gemacht, daß der andere 
ihm nicht das Manuskript vorlegt, so kann er auf zeit
weilige Herausgabe des Manuskripts klagen bzw. eine 
hierauf gerichtete einstweilige Verfügung beantragen.
3. Bei der Herausgabe einer Quellensammlung (Ur
kunden) kann ein Urheberrecht entstehen
a) an der Auswahl der Urkunden, wenn sie nach in
haltlichen Gesichtspunkten erfolgt,
b) an der Gliederung des Werkes, wenn sie nicht rein 
äußerlich (z. B. nach dem Alphabet oder der Zeit) be
stimmt ist, sondern ein wissenschaftliches Ziel ver
folgt,
c) an den Anmerkungen, wenn diese nicht nur die 
Fundstelle angeben, sondern einen sachlichen oder 
textkritischen Inhalt haben.
OG, Urt. vom 22. Oktober 1968 - 2 Uz 5, 68.

Der Kläger hat behauptet, er habe als damaliger 
Mitarbeiter des Afrika-Instituts der Universität, des
sen kommissarischer Direktor der Verklagte gewesen 
sei, den Auftrag zu einer „Quellensammlung zur Ge
schichte Afrikas“ erhalten. Im Rahmen dieses For
schungsauftrages sei er von 1960 bis zum 31. Dezember 
1965 tätig gewesen. Seine Arbeit habe er auch nach 
seinem Ausscheiden aus dem Afrika-Institut fortge
setzt, ohne nunmehr eine Vergütung zu erhalten, sie am 
9. Mai 1966 beendet und einem Verlag zur Veröffent
lichung übergeben. Die Parteien hätten zwar am
7. November 1962 schriftlich vereinbart, beide als 
Herausgeber zu zeichnen, weil das Werk als Gemein
schaftsarbeit konzipiert gewesen sei. Der Verklagte 
habe aber nichts geleistet, jedoch trotzdem — nachdem 
er bis dahin keine Bedenken oder Vorbehalte geltend 
gemacht habe. — am 30. März 1967 gegenüber dem 
Verlag behauptet, er sei gleichberechtigter Verfasser 
des Werkes. Auf dieser Auffassung beharre er.
Der Kläger hat beantragt, festzustellen, daß dem Ver
klagten Autorenrechte an dem Werk „Quellensamm
lung und Geschichte Unyamwesis“ nicht zustehen.

Der Verklagte hat Klageabweisung beantragt. Er hat 
ferner Widerklage erhoben und beantragt, festzustel
len, daß die Autorenrechte an dem genannten Werk 
den Parteien gemeinsam zustehen.
Dazu hat er vorgetragen, das Entstehen des Werkes 
sei auf seine bereits vor 1960 betriebenen Forschun
gen über die deutsche Kolonialpolitik zurückzuführen. 
In einer Vielzahl von Besprechungen habe er den 
Forschungsauftrag erwirkt, der ihm persönlich erteilt 
worden sei. Er habe den Kläger überhaupt erst ein
gestellt und 1960 61 die Hauptarbeit (Sichtung der 
Literatur, Anfertigung von Analysen) geleistet. Dem 
Kläger habe er in ständigen Arbeitsbesprechungen die 
Richtung für die weiteren Arbeiten gegeben. Deshalb 
hätten die Parteien auch Mitautorenschaft für das im 
Entstehen begriffene Werk vereinbart. Die Bearbei
tung des Quellenmaterials, insbesondere die Abfas
sung des Vorworts, sei ihm nach einer Vereinbarung 
Vorbehalten geblieben. Der Kläger habe ihm aber das 
Material vorenthalten und vertragswidrig ein eigenes 
Vorwort verfaßt.
Der Kläger hat Abweisung der Widerklage beantragt 
und erwidert, der Verklagte habe nicht die Vorarbei
ten für das Werk geleistet und dessen Konzeption ge
schaffen und sich auch nicht die Kommentierung der 
Quellen und die Abfassung des Vorworts Vorbehalten. 
Der Kläger habe die Einführung in das Werk — die 
Bezeichnung „Vorwort“ sei unangebracht — mit Wis
sen des Verklagten verfaßt; dieser habe die Kosten 
für die Herstellung der Schreibarbeiten nach Verlags
vorschrift zur Auszahlung aus den für den Forschungs
auftrag zur Verfügung stehenden Beträgen angewie
sen. Noch bei einer Aussprache im Dezember 1964 
habe der Verklagte in Gegenwart des Klägers erklärt, 
zunächst solle der Kläger seine Auffassung nieder
schreiben, dann werde er zusammen mit ihm einen 
neuen Text abfassen.’Etwa im Oktober 1965 habe der 
Kläger dem Verklagten angeboten, dieser möge nach 
dem 31. Dezember 1965 das Werk allein fertigstellen; 
er selbst behalte sich dann seine Autorenrechte bis 
zu diesem zeitlichen Stand vor und biete ihm die 
Materialien an. Das habe der Verklagte abgelehnt 
und sei weiter untätig geblieben. Nunmehr habe der 
Kläger das Werk fertiggestellt und sei deshalb auch 
berechtigt gewesen, es als alleiniger Verfasser anzu
liefern.
Das Bezirksgericht hat die Klage abgewiesen und im 
Sinne der Widerklage entschieden.
Gegen dieses Urteil hat der Kläger Berufung einge
legt. Unter Wiederholung seines Vorbringens führt er 
aus, der Verklagte habe zu dem Werk nichts beige
tragen. Seine kontrollierende und anleitende Tätigkeit, 
die ihm als Vorgesetztem obgelegen habe, begründe 
kein Urheberrecht.
Der Verklagte hat Zurückweisung der Berufung be
antragt und ausgeführt, bei einer Quellensammlung 
komme es darauf an, mit welcher wissenschaftlichen 
Erkenntnis und Zielstellung und mit welcher Gliede
rung die Quellen ausgewählt würden. Diese Leistung 
sei von ihm vollbracht worden. Ein Teil der Quellen 
sei von ihm beigesteuert worden.
Auf den Hinweis, daß die „Gemeinsame Erklärung“ 
der Parteien vom 7. November 1962 wohl kein Ur
heberrecht begründe, möglicherweise aber eine schuld- 
rechtliche Verpflichtung der Parteien geschaffen habe, 
das beabsichtigte Werk nur gemeinsam zu schaffen, 
hat er hilfsweise beantragt, das Urteil des Bezirks
gerichts dahin abzuändern, daß festgestellt wird, daß 
die Urheberrechte an der Quellenzusammenstellung 
zum Werk „Quellensammlung und Geschichte Unyam
wesis“ den Parteien gemeinsam zustehen. Weiter hat 
er widerklagend beantragt,- festzustellen, daß das ge
nannte Werk nur durch die Parteien gemeinsam her
ausgegeben, d. h. einem Verlag zur Veröffentlichung 
angeboten werden darf.
Die Parteien sind sich darüber einig, daß die Wider
klage in ihrer ursprünglichen Form durch die Ände
rung des Klageantrags gegenstandslos geworden ist.
Der Kläger hat Abweisung auch dieser Anträge be
antragt, die prozeßrechtliche Zulässigkeit der Wider-


